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Tagesordnungspunkt 
 
Änderung des Gesellschaftsvertrages der Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg mbH 
 
 
Beschlussvorschlag 
 

Der Rat der Stadt Bergisch Gladbach stimmt den Änderungen des Gesellschaftsvertrages der 
Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg mbH zu. 
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Sachdarstellung / Begründung 
 
Die 28. Gesellschafterversammlung der Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg mbH hat am 26.06.2001 
den vorgesehenen Änderungen des Gesellschaftsvertrages vorbehaltlich der Zustimmung der Räte 
der jeweiligen Gesellschafter zugestimmt. 
 
Unter Berücksichtigung, dass die Nennbetragsglättung des Stammkapitals durch Kapitalerhöhung 
aus Gesellschaftsmitteln erfolgen soll, werden die Änderungen des Gesellschaftsvertrages in zwei 
Schritten umgesetzt: 
 
1. Änderungen im Geschäftsjahr 2001 
 
- Aufnahme der Stadt Niederkassel als neuen Gesellschafter 
- Entnahme aus der Rücklage zur EURO-Umstellung des Stammkapitals (§ 2 Abs. 3) 
- Anpassung des Gesellschaftsvertrages an die neue Gemeindeordnung NW 
- sämtliche redaktionelle Änderungen 
 
Durch die Aufnahme der Stadt Niederkassel als neuen Gesellschafter reduziert sich das prozentuale 
Beteiligungsverhältnis der Stadt Bergisch Gladbach an der Gesellschaft minimal von bisher 3,33 % 
auf neu 3,29 %. 
 
2. Änderungen im Geschäftsjahr 2002 
 
- Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln und Umstellung sämtlicher DM-Beträge auf EURO 
 
Eine aktuelle Synopse für die Änderungen im Geschäftsjahr 2001 (Anlage 1) und 2002 (Anlage 2) 
ist beigefügt. 
 
Wie eingangs erwähnt, hat die Gesellschafterversammlung vorbehaltlich der Zustimmung der je-
weiligen Räte den entsprechenden Änderungen zugestimmt. Abschließend ist demzufolge noch ein 
Beschluss des Rates der Stadt Bergisch Gladbach erforderlich.  
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